
Verletzungs - Sonderregelung für die Jugend U11 und U14 
 
 
Artikel 29 – Verletzung, Krankheit oder Unfall (Stand 31.12.2000) 
 
Die Entscheidung des Kampfes – wenn ein Kämpfer unfähig ist, weiterzukämpfen – wegen  
Verletzung, Krankheit oder Unfall während eines Wettkampfes, soll von dem Kampfrichter  
nach Absprache mit den Außenrichtern entsprechend folgender Klauseln gegeben werden. 
 
 (a) Verletzung 
 

(1) wenn die Ursache für die Verletzung dem verletzten Kämpfer zugeschrieben wird, verliert 
     dieser den Kampf. 
 
(2) wenn die Ursache für die Verletzung dem unverletzten Kämpfer zugeschrieben wird, verliert 
     der unverletzte Kämpfer den Kampf. 

            
(3) wenn es unmöglich ist, die Ursache für die Verletzung einem der beiden Kämpfer 

                  zuzuschreiben, verliert der Kämpfer den Kampf, der nicht fähig ist, weiterzukämpfen. 
 
(b) Krankheit 
 
Im Allgemeinen verliert der Kämpfer den Kampf, der während eines Kampfes krank wird und ihn nicht 
fortsetzen kann. 
 
(c) Unfall 
 
Wenn durch äußeren Einfluss ein Unfall eintritt (höhere Gewalt), kann der Wettkampf nach Rücksprache  
mit der Kampfrichterkommission annulliert oder verschoben werden.  
In diesen Fällen von höherer Gewalt hat die Wettkampfleitung die letzte Entscheidung. 
 
Medizinische Untersuchung 
 
Während eines Kampfes hat jeder Kämpfer das Recht auf zwei medizinische Untersuchungen. 
 
Der Kampfrichter muss sicherstellen, dass bei jedem Kämpfer die Anzahl der Kampfunterbrechungen 
für eine ärztliche Untersuchung registriert wird. 
 
Der Registrator soll ein Kreuz zeigen, um die erste medizinische Untersuchung anzuzeigen und zwei 
Kreuze, um die zweite medizinische Untersuchung anzuzeigen. 
 
Wenn der Doktor, nach Untersuchung eines verletzten Kämpfers den Kampfrichter informiert, dass 
der Kämpfer den Wettkampf nicht fortsetzen kann, soll der Kampfrichter nach Beratung mit den 
Außenrichtern, den Kampf beenden und den Gegner zum Sieger durch Kiken-gachi erklären.  
 
Sollte die Verletzung eines Kämpfers so ernsthaft sein, dass eine Behandlung außerhalb der 
Wettkampfläche nötig ist oder sollte eine Verletzung eines Kämpfers mehr als zwei Untersuchungen  
durch den Arzt erfordern, dann beendet der Kampfrichter - nach Beratung mit den Außenrichtern - 
den Kampf und zeigt das Ergebnis gemäß den anderen Bestimmungen dieses Artikels an. 
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Sollte die Art der Verletzung eines Kämpfers so sein, dass sie eine Behandlung durch  
den Arzt auf der Wettkampffläche erforderlich macht, dann beendet der Kampfrichter nach 
Beratung mit den Außenrichtern den Kampf und zeigt das Ergebnis gemäß den anderen 
Bestimmungen dieses Artikels an. 
                                                      
Wenn nach einer Verletzung von einem oder beiden Kämpfer(n) der Kampfrichter und die 
Außenrichter der Meinung sind, dass der Kampf nicht fortsetzt werden kann, dann beendet  
der Kampfrichter den Kampf und zeigt das Ergebnis gemäß den anderen Bestimmungen  
dieses Artikels an.  
 
                                                   
Anhang zu Artikel 29 – Verletzung, Krankheit oder Unfall 
 
Generell ist auf der Wettkampffläche nur ein Arzt für jeden Kämpfer gestattet. Sollte der Arzt  
Hilfe benötigen, muss der Kampfrichter erst informiert werden. Der Coach darf niemals 
auf die Wettkampffläche. 
 
Wenn die Anwesenheit des Arztes als medizinische Untersuchung registriert werden muss,  
soll der Kampfrichter dies den Registratoren anzeigen, sobald der Arzt den Kämpfer erreicht. 
 
Ausnahmen: 
 
Kleine Verletzung  (freie Berührung) 
 
Sollte eine kleine Verletzung (Nasenbluten, Nageleinriss etc.) eine medizinische  
Versorgung erfordern, muss diese so schnell wie möglich durchgeführt werden. 
 
Beachte: Der Arzt darf den Kämpfer berühren, aber nicht untersuchen. 
 
 
Medizinische Untersuchung  
 
Für jede kleinere Verletzung, die sich wiederholt, muss der Arzt gerufen und dieses als medizinische 
Untersuchung gezählt werden. 
                                                                      
Wenn ein Kämpfer für eine kleinere Verletzung den Arzt verlangt, muss sie als Untersuchung gezählt 
werden. 
 
Wird ein Kämpfer versehentlich verletzt und der Grund für die Verletzung ist keinem der Kämpfer 
zuzuordnen, dann muss eine Untersuchung gezählt werden, wenn der Arzt gerufen wird. 
 
Beachte: Der Arzt darf den Kämpfer berühren, um möglichst schnell die Untersuchung auszuführen. 
 
 
Verletzung (freie Untersuchung) 
 
Eine freie medizinische Untersuchung ist nur dann erlaubt, wenn nach Meinung der Kampfrichter die 
Verletzung durch den Gegner verursacht wurde. 
Während der Untersuchung darf der Arzt den Kämpfer frei berühren und untersuchen, außerdem 
    - falls nötig eine Bandage anlegen, 
    - bei einer Hodenverletzung helfen. 
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Beachte: Wendet der Arzt irgendwelche Behandlungen an – mit Ausnahme  
der oben genannten Situation – so gewinnt der Gegner durch „Kiken-gachi“. 
 
Wenn während eines Kampfes ein Wettkämpfer durch eine Aktion des Gegners 
 verletzt wird und der verletzte Wettkämpfer nicht weiterkämpfen kann, soll  
das Kampfrichterteam den Fall analysieren und gemäß den Regeln entscheiden. 
Jeder Fall ist für sich zu beurteilen (siehe Abschnitt: a) Verletzung 1, 2 und 3) 
 
                                                           
                                                                                    
Beispiele: 
 
Eine Verletzung wurde durch eine verbotene Handlung hervorgerufen. Nach Versorgung  
der Verletzung informiert der Arzt den Kampfrichter, dass der Kämpfer den Kampf fortsetzen kann.  
Nach Beratung mit den Außenrichtern bestraft der Kampfrichter den Gegner. 
 
Wenn nach Wiederaufnahme des Kampfes der verletzte Kämpfer erneut Schmerzen verspürt und den 
Kampf infolge der vorangegangenen Verletzung nicht fortsetzen kann, darf sein Gegner nicht erneut 
aus dem gleichen Grund bestraft werden. In diesem Falle verliert der verletzte Kämpfer den Kampf. 
 
Im Fall, dass ein Arzt, der für den Wettkämpfer verantwortlich ist, deutlich bemerkt 
- besonders im Fall von Würgetechniken – dass eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit 
seines Wettkämpfers besteht, kann er an den Rand der Wettkampffläche gehen und den 
Kampfrichtern zurufen, den Wettkampf sofort zu stoppen. Die Kampfrichter müssen 
alle notwendigen Schritte ergreifen, dem Arzt zu helfen.  
Solch eine Intervention bedeutet konsequenterweise den Verlust des Wettkampfes  
und soll daher nur in extremen Fällen angewandt werden. 
 
Ist es unmöglich, die Ursache einer Verletzung einem der Kämpfer zuzuschreiben, so dass keiner 
verantwortlich ist, gewinnt der Kämpfer, der den Kampf fortsetzen kann. 
 
 
 
 
 
 
(Änderung vom 09.03.05) 
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